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Nach § 5 Entgeltrahmentarifvertrag iGZ haben 

Arbeitnehmer bei Vorliegen bestimmter Vo-

raussetzungen einen tarifvertraglichen An-

spruch auf Zahlung einer einsatzbezogenen 

Zulage. Die Zulage beträgt 0,20 Euro in den 

Entgeltgruppen 1 bis 4 und 0,35 Euro in den 

Entgeltgruppen 5 bis 9.  

 

Die einsatzbezogene Zulage reduziert sich in 

einigen Fällen (vgl. Punkt B) und hat Auswirkun-

gen auf andere Regelungen des iGZ-DGB-Tarif-

werks (vgl. Punkt C).  

 

Die in diesem Text verwendete Bezeichnung  

„Arbeitnehmer“ sowie sonstige Personenbezeich-

nungen erfolgen geschlechtsunabhängig. Sie wer-

den ausschließlich aus Gründen der besseren Les-

barkeit verwendet. 

 

I. Mindestdauer des Arbeitsverhältnisses 

und Mindestdauer der Überlassung   

 

Nach § 5 Absatz 1 Entgeltrahmentarifvertrag 

iGZ ist die einsatzbezogene Zulage an zwei tat-

sächliche Umstände geknüpft: die Dauer der 

Beschäftigung beim Personaldienstleister und 

die Dauer der Überlassung an denselben Kun-

denbetrieb.  

 

Die Mindestbeschäftigungszeit beim Personal-

dienstleister beträgt 14 Kalendermonate. Vor 

dem Ablauf von 14 Kalendermonaten kann 

also ein Anspruch auf die einsatzbezogene Zu-

lage nicht entstehen. Zusätzlich zu der Be-

schäftigungszeit beim Personaldienstleister 

muss der Arbeitnehmer mindestens neun Ka-

lendermonate an denselben Kundenbetrieb 

überlassen worden sein.  

 

Diese beiden Voraussetzungen müssen gleich-

zeitig erfüllt sein, wobei sowohl die erste Vo-

raussetzung (14 Kalendermonate beim Perso-

naldienstleister) als auch die zweite Voraus-

setzung (neun Kalendermonate im selben 

Kundenbetrieb) zeitlich früher eintreten kann. 

Diese beiden Zeiträume können sich also 

überschneiden. Eine Vergütungspflicht tritt 

erst ab dem Zeitpunkt ein, an dem beide Vo-

raussetzungen zeitgleich gegeben sind. Eine 

rückwirkende Verpflichtung zur Zahlung der 

einsatzbezogenen Zulage tritt hingegen nicht 

ein. 

 

Beispiel: Der Arbeitnehmer ist seit dem 

01.06.2021 beim Personaldienstleister be-

schäftigt und wird seit dem 01.10.2021 unun-

terbrochen in demselben Kundenbetrieb ein-

gesetzt.  

 

Lösung: Zwar wird A mit Ablauf des 30.06.2022 

bereits 9 Kalendermonate im selben Kunden-

betrieb eingesetzt sein, er hat allerdings erst 

ab dem 01.08.2022 einen Anspruch auf die 

einsatzbezogene Zulage. Erst zu diesem Zeit-

punkt ist die zweite Voraussetzung (Mindest-

beschäftigungszeit von 14 Kalendermonaten) 

erfüllt. 

 

Bei der Berechnung der Überlassungsdauer 

und der Beschäftigungsdauer sind jeweils  

„Kalendermonate“ maßgeblich, nicht Beschäf-

tigungsmonate. Zugunsten der Arbeitnehmer 

kann eine tagesgenaue Berechnung vorge-

nommen und somit auf Beschäftigungsmo-

nate abgestellt werden (Günstigkeitsprinzip). 

 

Beispiel: Der Arbeitnehmer ist seit dem 

14.06.2020 beim Personaldienstleister be-

schäftigt und wird ab dem 03.09.2021 unun-

terbrochen im Kundenbetrieb eingesetzt.  

 

Lösung: Die Zählung der 14 Kalendermonate 

beginnt erst am 01.07.2020, mit Ablauf des 

31.08.2021 ist die erste Voraussetzung erfüllt. 

Die Zählung der neun Kalendermonate be-

ginnt erst am 01.10.2021, mit Ablauf des 

30.06.2022 ist auch die zweite Voraussetzung 

Voraussetzungen 
für den Anspruch 

 

A 
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erfüllt. Der Arbeitnehmer hat damit ab dem 

01.07.2022 einen Anspruch auf die Zulage. 

 

Zu berücksichtigen ist außerdem, dass nach 

Satz 1 der Protokollnotiz zu § 5 Entgeltrahmen-

tarifvertrag iGZ bei der Berechnung des unun-

terbrochenen Bestehens des Arbeitsverhält-

nisses die Zeiten eines ruhenden Arbeitsver-

hältnisses nicht mitgerechnet werden. Die 

früheren Zeiten des Arbeitsverhältnisses 

(ohne Ruhen) bleiben dem Arbeitnehmer hin-

sichtlich der 14 Kalendermonate allerdings er-

halten. Es tritt also eine „Hemmung“ und keine 

„Nullstellung“ ein, die Berechnung der 14 Ka-

lendermonate beginnt nach dem Ende des ru-

henden Arbeitsverhältnisses also nicht von 

vorne.  

 

Nach Satz 2 der Protokollnotiz zu § 5 Entgelt-

rahmentarifvertrag iGZ werden Zeiten einer 

arbeitsbedingten Erkrankung und Arbeitsun-

fälle bis zu einem Zeitraum von zwölf Monaten 

nach Ablauf der Entgeltfortzahlung allerdings 

mitgerechnet. Diese Zeiträume sind auch hin-

sichtlich des ununterbrochenen Arbeitsver-

hältnisses zu berücksichtigen, es tritt also 

keine „Hemmung“ ein.  

 

Die Protokollnotiz zu § 5 Entgeltrahmentarif-

vertrag iGZ regelt nur die Frage, wie sich ein 

Ruhen des Arbeitsverhältnisses auf die Be-

rechnung des Arbeitsverhältnisses (14 Mo-

nate) auswirkt. Sie kann nicht zur Beantwor-

tung der Frage herangezogen werden, ob ein 

Ruhen des Arbeitsverhältnisses zu einer Un-

terbrechung des Einsatzes (9 Monate) führt.     

 

II. „Unterbrechung“ des Einsatzes /  

Anrechnung früherer Einsatzzeiten 

 

Sowohl die neunmonatige Überlassungsdauer 

an denselben Kundenbetrieb als auch die vier-

zehnmonatige Dauer des Arbeitsverhältnisses 

müssen „ununterbrochen“ sein.  

 

Für einen Anspruch auf die einsatzbezogene 

Zulage ist also auch eine ununterbrochene 

Überlassung an denselben Kundenbetrieb er-

forderlich. Eine Unterbrechung des Einsatzes 

bedeutet, dass der Arbeitnehmer die erforder-

liche Mindestüberlassungszeit von neun Kalen-

dermonaten wieder neu erwerben muss. § 5 

Entgeltrahmentarifvertrag iGZ sieht keine An-

rechnung früherer Einsatzzeiten in demselben 

Kundenbetrieb vor. Auch sind in § 5 Absatz 1 

Entgeltrahmentarifvertrag iGZ keine „Mindest-

unterbrechungszeiten“ geregelt.  

 

Beispiel: Der Arbeitnehmer A ist seit dem 

01.06.2020 beim Personaldienstleister be-

schäftigt und wird ab dem 01.09.2020 bis zum 

31.03.2021 (7 Kalendermonate) im Kundenbe-

trieb K eingesetzt. Im April und Mai wird A im 

Kundenbetrieb L tätig. Ab dem 01.06.2021 wird 

A wieder im Kundenbetrieb K eingesetzt. 

 

Lösung: A ist zwar mit Ablauf des 31.07.2021 

bereits 14 Kalendermonate beim Personal-

dienstleister beschäftigt, die erforderliche Min-

destbeschäftigungszeit von 14 Kalendermona-

ten ist also erfüllt. Allerdings stellt der Einsatz 

im Kundenbetrieb L eine Unterbrechung des 

Einsatzes dar. Die früheren Einsatzzeiten bei K 

(7 Kalendermonate) müssen nicht angerechnet 

werden, es erfolgt eine „Nullstellung“. A hat also 

nicht bereits mit Ablauf des 31.07.2021 (also 

nach zwei weiteren Kalendermonaten) einen 

Anspruch auf die einsatzbezogene Zulage, son-

dern frühestens am 01.03.2022. 

 

Insbesondere bei einer kurzen vorübergehen-

den Überlassung an einen anderen Kundenbe-

trieb dürfte eine „Unterbrechung“ aber nur 

dann vorliegen, wenn der Arbeitnehmer abge-

meldet bzw. der Arbeitnehmerüberlassungs-

vertrags beendet worden ist, wobei die Abmel-

dung bzw. Beendigung nicht missbräuchlich 

sein darf.   

 

Andere Fälle einer Unterbrechung neben dem 

Einsatz in einem anderen Betrieb sind fraglich, 

da die „Unterbrechung“ in § 5 Absatz 1 Entgel-

trahmentarifvertrag iGZ nicht definiert ist.  

 

Die bloße Nichtüberlassung im Rahmen eines 

fortgesetzten Überlassungsauftrages kann 

viele Ursachen haben. Der Mitarbeiter kann ar-

beitsunfähig erkrankt sein, sich im Urlaub be-

finden oder an einem Feiertag nicht eingesetzt 

werden. Möglich sind auch Nichtüberlassungs-

zeiten etwa infolge einer Betriebsruhe oder we-

gen eines Freizeitausgleichs (§ 3.2.3. Mantelta-

rifvertrag iGZ).  
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Kann der Arbeitnehmer aufgrund eines gesetz-

lichen Feiertages nicht im Kundenbetrieb ein-

gesetzt werden, stellt dies keine Unterbre-

chung im Sinne des § 5 Absatz 1 Entgelt-

rahmentarifvertrag iGZ dar. Der Arbeitnehmer 

hätte ansonsten in aller Regel nicht die Mög-

lichkeit, neun Monate ununterbrochen im Kun-

denbetrieb zu arbeiten. Aus diesem Grund 

sollte auch der vergütete Urlaub nicht als Un-

terbrechung gewertet werden. In der krank-

heitsbedingten Arbeitsunfähigkeit könnte dann 

eine Unterbrechung zu sehen sein, wenn der 

Arbeitnehmer auch ohne Erkrankung abgemel-

det worden und der Einsatz damit unterbro-

chen wäre. Die Protokollnotiz zu § 5 Entgelt-

rahmentarifvertrag iGZ bezieht sich nicht auf 

eine Unterbrechung des neunmonatigen Kun-

deneinsatz (vgl. Punkt A. I. am Ende). 

 

Auch bei einem Freizeitausgleich oder einer 

Betriebsruhe ist keine Unterbrechung gege-

ben, wenn der Arbeitnehmer nach dem Frei-

zeitausgleich bzw. der Betriebsruhe in densel-

ben Kundenbetrieb zurückkehrt. Tätigkeits-

wechsel stellen keine Unterbrechung dar, weil 

allein auf die Überlassung an den Kundenbe-

trieb, nicht aber die konkrete Tätigkeit des Ar-

beitnehmers abgestellt wird. Auch der „Wech-

sel“ von Vollzeit in Teilzeit (oder umgekehrt), 

das Entstehen eines unbefristeten Arbeitsver-

hältnisses nach vorangegangener Befristung 

oder eine Umgruppierung in eine andere iGZ-

Entgeltgruppe stellen keine Unterbrechung 

dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I. Verrechnung mit über- bzw. außertarifli-

chen Zulagen 

 

Die einsatzbezogene Zulage fällt wirtschaftlich 

nicht ins Gewicht, wenn dem Mitarbeiter ohne-

hin eine über- bzw. außertarifliche Zulage ge-

zahlt wird. Nach Auffassung des iGZ kann die 

einsatzbezogene Zulage auch ohne ausdrückli-

che Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer mit einer über- bzw. außertarifli-

chen Zulage verrechnet werden. Dennoch ist 

es zu empfehlen, die Möglichkeit der Anrech-

nung ausdrücklich im Arbeitsvertrag zu regeln 

(vgl. den Anrechnungsvorbehalt in Ziffer 6 Mus-

terarbeitsvertrag iGZ).   

 

Beispiel: Der Arbeitnehmer erhält ein Stunden-

entgelt von 13,00 Euro (12,20 Euro tarifliches 

Grundentgelt für die EG 2b und eine übertarif-

liche Zulage in Höhe von 0,80 Euro). A erwirbt 

einen Anspruch auf die einsatzbezogene Zu-

lage.  

 

Lösung: Der Arbeitnehmer hat weiterhin einen 

Anspruch auf Zahlung von 13,00 Euro. Der An-

spruch auf die einsatzbezogene Zulage in Höhe 

von 0,20 Euro führt zu einer Verringerung der 

übertariflichen Zulage um 0,20 Euro. Das 

gleichbleibende Stundenentgelt setzt sich jetzt 

wie folgt zusammen: 12,20 Euro tarifliches 

Grundentgelt, 0,20 Euro einsatzbezogene Zu-

lage und 0,60 Euro übertarifliche Zulage.  

 

Die Berücksichtigung der einsatzbezogenen 

Zulage muss auch in der Lohnabrechnung aus-

Reduzierung  
der Zulage  

 

B 
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gewiesen werden. Nicht möglich wäre es also, 

auch weiterhin ein tarifliches Grundentgelt in 

Höhe von 12,20 Euro und eine übertarifliche 

Zulage von 0,80 Euro auszuweisen, selbst wenn 

der Mitarbeiter letztlich nicht mehr verdienen 

sollte. 

 

II. Anrechnung auf einen Mindestlohn  

 

Die einsatzbezogene Zulage ist nach Auffas-

sung des iGZ auf einen Mindestlohn nach dem 

Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) anre-

chenbar. 

 

Beispiel: Der Arbeitnehmer ist seit zwei Jahren 

in demselben Kundenbetrieb ununterbrochen 

eingesetzt. A erhält neben der iGZ-Grundver-

gütung in Höhe von 13,32 Euro (EG 3) eine ein-

satzbezogene Zulage in Höhe von 0,20 Euro, 

insgesamt also 13,52 Euro. Es tritt ein neuer 

Branchenmindestlohn in Höhe von 13,40 Euro 

in Kraft (vgl. zu den zeitarbeitsrelevanten Min-

destlöhnen die aktuelle iGZ-Mindestlohnüber-

sicht).  

 

Lösung: A hat weiterhin „nur“ einen Anspruch 

auf eine Vergütung von insgesamt 13,52 Euro 

(iGZ-Grundvergütung plus einsatzbezogene 

Zulage). Die einsatzbezogene Zulage kann auf 

den neuen Branchenmindestlohn angerechnet 

werden und muss nicht zusätzlich zum Min-

destlohn in Höhe von 13,40 Euro gezahlt wer-

den.  

 

Auf der Website des Zolls findet sich eine Über-

sicht. In dieser Übersicht sind diejenigen Zula-

gen und Zuschlägen, die nach Auffassung des 

Zolls auf einen Mindestlohn nach dem AEntG 

anrechenbar sind, aufgeführt (letzter Aufruf am 

01.04.2022). Nach Ansicht des Zolls erfüllen 

Zahlungen des Arbeitgebers Mindestlöhne 

nach dem AEntG nur dann nicht, wenn der Ar-

beitgeber die Zahlung ohne Rücksicht auf eine 

tatsächliche Arbeitsleistung erbringt oder die 

Zahlung auf einer besonderen gesetzlichen 

Zweckbestimmung beruht. Dies ist bei der ein-

satzbezogenen Zulage nach Ansicht des iGZ 

nicht der Fall, so dass sie auf einen Branchen-

mindestlohn angerechnet werden kann. Soweit 

ersichtlich gibt es hierzu aber keine bestand-

kräftigen Entscheidungen des Zolls oder ober- 

oder höchstrichterliche Rechtsprechung. 

III. Entfallen bei Branchenzuschlägen  

 

Die einsatzbezogene Zulage gibt es nach wie 

vor, daran haben die Branchenzuschlagstarif-

verträge (TV BZ) nichts geändert. Insbesondere 

in den ersten sechs (bzw. vier) Wochen eines 

Einsatzes mit Branchenzuschlägen muss des-

halb der Anspruch auf eine einsatzbezogene 

Zulage überprüft werden, beispielsweise bei In-

krafttreten eines neuen Branchenzuschlagsta-

rifvertrages. Außerdem sehen einzelne Bran-

chenzuschlagstarifverträge für höhere iGZ-

Entgeltgruppen keinen Branchenzuschlag vor. 

Auch in diesen Fällen ist ein Anspruch auf die 

einsatzbezogene Zulage weiterhin zu überprü-

fen.    

Die einsatzbezogene Zulage „entfällt“ nach § 3 

der Branchenzuschlagstarifverträge dann, 

wenn ein Branchenzuschlag gezahlt wird. Zu 

berücksichtigen ist, dass die Regelung zum Ent-

fallen der einsatzbezogenen Zulage – allein – in 

§ 3 TV BZ KS 2017 gestrichen worden ist. Bei 

Einsätzen in Betrieben des Kali- und Steinsalz-

bergbaus ist die einsatzbezogene Zulage also 

ausnahmsweise zusätzlich zum (Mindest-) 

Branchenzuschlag in voller Höhe zu berück-

sichtigen.  

Bei allen anderen Branchenzuschlägen kann 

die einsatzbezogene Zulage – weiterhin – ent-

fallen.  

Beispiel: Der Arbeitnehmer erhält einen Stun-

denlohn in Höhe von 19,98 Euro (EG 3, 5. Stufe 

des Branchenzuschlags für die Metall- und 

Elektroindustrie). A ist mittlerweile 14 Kalender-

monate ununterbrochen beim Personaldienst-

leister beschäftigt.  

Lösung: Der Arbeitnehmer erhält weiterhin ei-

nen Branchenzuschlag in Höhe von 19,98 Euro. 

Die einsatzbezogene Zulage entfällt und muss 

nicht zusätzlich gezahlt oder auf der Abrech-

nung ausgewiesen werden.  

 

IV. Verringerung bei Vergütung eines 

Mindestbranchenzuschlags  

 

In der Praxis können Konstellationen entste-

hen, in denen ein Arbeitnehmer grundsätzlich 

einen Anspruch auf die Zahlung eines Bran-

chenzuschlages hat, der nach der „Deckelungs-

https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/Mindestlohn-AEntG-Lohnuntergrenze-AUeG/Berechnung-Zahlung-Mindestlohns/berechnung-zahlung-mindestlohns_node.html;jsessionid=01533165DA1213F8ECAB40FFC31BC0BD.live4652
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/Mindestlohn-AEntG-Lohnuntergrenze-AUeG/Berechnung-Zahlung-Mindestlohns/berechnung-zahlung-mindestlohns_node.html;jsessionid=01533165DA1213F8ECAB40FFC31BC0BD.live4652
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regelung“ in § 2 Absatz 5 TV BZ weiterhin mög-

liche pauschale Abzug von 10 % allerdings – an 

sich – dazu führte, dass die iGZ-Grundvergü-

tung (Entgeltgruppe) bzw. der Stundenlohn aus 

iGZ-Grundvergütung (Entgeltgruppe) plus ein-

satzbezogener Zulage unterschritten wird. 

Zu berücksichtigen ist, dass nach sämtlichen 

Branchenzuschlagstarifverträgen ein Mindest-

branchenzuschlag vergütet werden muss (vgl. 

zu diesem und dem „Verbot der Nulldeckelung“ 

das iGZ-Merkblatt zum Mindestbranchenzu-

schlag). Die einsatzbezogene Zulage kann aber 

mit dem Mindestbranchenzuschlag verrechnet 

werden. 

Beispiel: Der Arbeitnehmer ist eingruppiert in 

die Entgeltgruppe 2b und erhält eine Grund-

vergütung von 12,20 Euro. Der vergleichbare 

Stammarbeitnehmer erhält lediglich 12,00 

Euro. Der Arbeitnehmer, dessen Arbeitsver-

hältnis bereits zwei Jahre besteht, erhält einen 

Mindestbranchenzuschlag nach dem TV BZ 

Chemie. Der Mitarbeiter ist mittlerweile mehr 

als neun Kalendermonate im Kundenbetrieb 

eingesetzt.   

Lösung: Der Mitarbeiter hat jetzt einen An-

spruch auf 12,20 Euro (iGZ-Grundvergütung) + 

0,18 Euro (Mindestbranchenzuschlag i.H.v. 1,5 

%) + 0,02 Euro (verringerte einsatzbezogene 

Zulage) = 12,20 Euro. Die einsatzbezogene Zu-

lage entfällt nicht in Gänze, sondern reduziert 

sich um den Wert des Mindestbranchenzu-

schlags. Entsprechend sollten die drei Vergü-

tungsbestandteile (iGZ-Grundvergütung, Min-

destbranchenzuschlag, entsprechend verrin-

gerte einsatzbezogene Zulage) auf der Lohn-

abrechnung ausgewiesen werden.  

Sollte sich der Kunde auch ab dem 16. Einsatz-

monat auf die „Deckelung II“ berufen und auch 

das Arbeitsentgelt des vergleichbaren Stamm-

arbeitnehmers niedriger sein, ist weiterhin ein 

Mindestbranchenzuschlag zu berücksichtigen. 

Die einsatzbezogene Zulage verringert sich um 

den Wert des Mindestbranchenzuschlags auch 

ab dem 16. Einsatzmonat.  

Die Höhe der einsatzbezogenen Zulage liegt 

sowohl in den Entgeltgruppen 1 bis 4 (0,20 

Euro) als auch in den Entgeltgruppen 4 bis 9 

(0,35 Euro) immer oberhalb des Mindestbran-

chenzuschlags in Höhe von 1,5 %. 

V. Berücksichtigung beim Equal Pay  

 

Die einsatzbezogene Zulage muss nicht „on 

top“ zum Anspruch auf das gesetzliche Equal 

Pay vergütet werden. Die einsatzbezogene Zu-

lage fließt, wie auch andere Bestandteile des 

Arbeitsentgelts nach dem iGZ-DGB-Tarifwerk in 

die „Säule 1“ (Vergütung des Arbeitnehmers) 

ein, vgl. dazu das iGZ-Merkblatt zur Ermittlung 

von Equal Pay und dem Branchenzuschlag ab 

dem 16. Einsatzmonat.    

 

Der Anspruch auf das gesetzliche Equal Pay 

darf nicht dazu führen, dass die Mindestvergü-

tung nach dem iGZ-DGB-Tarifwerk unterschrit-

ten wird (kein „Equal Pay nach unten“).  

 

VI. Minderung (§ 5 Absatz 2 ERTV iGZ) 

 

Wie sich aus § 5 Absatz 2 Entgeltrahmentarif-

vertrag iGZ ergibt, kann die einsatzbezogene 

Zulage ausnahmsweise dann niedriger als 0,20 

Euro bzw. 0,35 Euro sein, wenn der Arbeitneh-

mer in einer „Branche“ eingesetzt wird, in de-

nen die „tariflichen Entgelte“ niedriger sind als 

im Entgeltrahmentarifvertrag iGZ. 

 

Die Möglichkeit der Verminderung der einsatz-

bezogenen Zulage im Rahmen von § 5 Absatz 

2 Entgeltrahmentarifvertrag iGZ besteht dabei 

sowohl bei einer Überlassung an tarifgebun-

dene als auch an tarifungebundene Kunden-

betriebe.  

 

Unabhängig von der Tarifbindung ist Voraus-

setzung für die Minderung der einsatzbezoge-

nen Zulage allerdings, dass die „tariflichen Ent-

gelte“ in der Kundenbranche niedriger sind als 

die nach dem Entgelttarifvertrag iGZ. Als „tarif-

liche Entgelte“ sind dabei – auch bei einer 

Überlassung an tarifungebundene Kundenbe-

triebe – die Flächentarifverträge der jeweiligen 

Kundenbranche zu verstehen.  

 

Auf etwaige Mindestlöhne der jeweiligen Kun-

denbranche nach dem Arbeitnehmer-Entsen-

degesetz (AEntG) oder den allgemeinen ge-

setzlichen Mindestlohn nach dem Mindest-

lohngesetz (MiLoG) kann dabei also nicht ab-

gestellt werden.  
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Bei dem Vergleich zwischen den iGZ-Entgelt-

gruppen und den Entgelten der Flächentarif-

verträge der Kundenbranche sind die in der je-

weiligen iGZ-Entgeltgruppe beschriebenen 

Tätigkeiten gedanklich auf den Tarifvertrag der 

Kundenbranche zu übertragen. Es ist zu fra-

gen, welches Tarifentgelt der Arbeitnehmer 

mit der in der iGZ-Entgeltgruppe beschriebe-

nen Tätigkeit bei einer fiktiven Einstellung im 

Kundenbetrieb erhielte. 

 

Die einsatzbezogene Zulage kann auch auf null 

Cent vermindert werden und damit gänzlich 

entfallen. Dies ist der Fall, wenn die tariflichen 

Entgelte der Branche des Kundenbetriebs be-

reits unter der iGZ-Grundvergütung (Entgelt-

gruppe) liegen.     

 

Eine Verminderung der einsatzbezogenen Zu-

lage erfolgt dann, wenn die tariflichen Entgelte 

der Kundenbranche zwar über der iGZ-Grund-

vergütung (Entgeltgruppe), aber unter der iGZ-

Entgeltgruppe plus einsatzbezogener Zulage 

liegen.  

 

Beispiel: Der Arbeitnehmer ist seit neun Mona-

ten ununterbrochen in demselben Kundenbe-

trieb eingesetzt. Er ist in die EG 2b eingruppiert 

und erhält eine Vergütung in Höhe von 12,20 

Euro. Der Flächentarifvertrag der Einsatzbran-

che sieht für dieselben Tätigkeiten der Stamm-

arbeitnehmer im Kundenbetrieb einen Stun-

denlohn in Höhe von 12,30 Euro vor.  

 

Lösung: A hat einen Anspruch auf Zahlung der 

einsatzbezogenen Zulage. Die Zulage kann al-

lerdings um 0,10 Euro vermindert werden und 

beträgt somit 0,10 Euro.   

 

 

I. Berechnung der Zuschläge (§ 4 MTV iGZ)  

Die Zuschlagsberechnung nach § 4 Manteltarif-

vertrag iGZ für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und 

Feiertagsarbeit bezieht sich nicht auf die ein-

satzbezogene Zulage nach § 5 Entgeltrahmen-

tarifvertrag iGZ.  

Die einsatzbezogene Zulage bleibt nach § 4.5.2. 

Satz 2 Manteltarifvertrag iGZ bei der „Basis“ der 

Zuschläge unberücksichtigt (vgl. auch die Frage 

1 des iGZ-Merkblatts zu den Zuschlägen nach 

§ 4 Manteltarifvertrag iGZ).  

 

II. Berücksichtigung bei Urlaub und Krank-

heit (§ 6a MTV iGZ) und an Feiertagen  

Die einsatzbezogene Zulage muss auch beim 

Urlaubsentgelt und der Entgeltfortzahlung im 

Krankheitsfall bzw. an Feiertagen berücksich-

tigt werden.  

Die einsatzbezogene Zulage ist ein Vergütungs-

bestandteil, der bei der Berechnung des Ur-

laubsentgelts und der Entgeltfortzahlung im 

Krankheitsfall nach § 6a Manteltarifvertrag iGZ 

berücksichtigt werden muss, vgl. dazu Frage 5 

des iGZ-Merkblatts zur Vergütung von Urlaub 

und Krankheit nach § 6a Manteltarifvertrag iGZ.  

Bei der Entgeltfortzahlung an Feiertagen gilt 

das sogenannte Lohnausfallprinzip, aufgrund 

dessen auch die einsatzbezogene Zulage zu 

berücksichtigen ist, vgl. dazu Frage 2 des iGZ-

Merkblatts zur Vergütung von Urlaub und 

Krankheit nach § 6a Manteltarifvertrag iGZ. 

Andere tarifliche  
Regelungen  
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